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→ Recht aktuell

Grenzüberschreitende Telearbeit (Teleworking) im 
kontext neuer Rahmenvereinbarungen 

von Thomas britz
Rödl & partner prag

Die Rahmenvereinbarungen gelten jedoch nur für 
Arbeitnehmer, die die folgenden Voraussetzungen 
erfüllen:
–  sie arbeiten nur für einen Arbeitgeber;
–  der Regel von zu hause aus); das bedeutet, dass 

sich der Wohnsitz, von dem aus sie gewöhnlich 
Telearbeit leisten, in der Tschechischen Republik 
befindet, und der Sitz/die betriebsstätte des Ar-
beitgebers, in denen sie gewöhnlich ihre Arbeit 
verrichten, in Deutschland/Österreich liegt, ODeR 
dass sich ihr Wohnsitz, von dem aus sie gewöhn-
lich Telearbeit leisten, in Deutschland oder Öster-
reich befindet und der Sitz/die betriebsstätte des 
Arbeitgebers, in denen sie gewöhnlich ihre Arbeit 
verrichten, in der Tschechischen Republik liegt;

–  die Telearbeit ist mit der Arbeit identisch, die am 
Sitz/in der betriebsstätte des Arbeitgebers ver-
richtet wird;

–  die Telearbeit wird unter einsatz von Informations-
technologien ausgeübt;

–  der Anteil der im Wohnsitzstaat ausgeübten Tele-
arbeit beträgt 25 bis 40 prozent des Gesamtum-
fangs der abhängigen beschäftigung;

–  die erteilung einer Ausnahme liegt im Interesse 
des Arbeitnehmers.

Im Gegensatz dazu gelten diese Vereinbarungen 
nicht für:
–  Selbständige, die grenzüberschreitend von zu 

hause aus arbeiten;
–  Arbeitnehmer, die eine jedwede sonstige beschäf-

tigung oder selbständige Tätigkeit ausüben;

–  personen, die sich in einer grenzüberschreitenden 
Situation befinden, die einen weiteren Mitglied-
staat einschließt.

Ausschlaggebend ist der umfang der vom Arbeit-
nehmer im Wohnsitzstaat ausgeübten Telearbeit. 

a)  ein Arbeitnehmer, der im Wohnsitzstaat Tele-
arbeit im umfang von 25 bis 40 prozent leistet 
und ansonsten den gesetzlichen Vorschriften 
des Wohnsitzstaates unterliegt, aber in seinem 
Interesse auch den Rechtsvorschriften des Mit-
gliedstaates, in dem sich der Sitz des Arbeitge-
bers befindet, unterworfen werden soll, kann 
eine Ausnahme beantragen. bei erfüllung der 
entsprechenden bedingungen der Rahmenver-
einbarung besteht ein Rechtsanspruch auf die 
erteilung der Ausnahme, was in bezug auf die 
Regelung von Ausnahmen eine geradezu revolu-
tionäre neuerung darstellt.

b)  ein Arbeitnehmer, der im Wohnsitzstaat Telear-
beit in einem umfang von weniger als 25 pro-
zent leistet, unterliegt automatisch dem Recht 
des Staates, in dem sein Arbeitgeber seinen Sitz 
hat.

c)  Die Rahmenvereinbarungen gelten jedoch 
nicht für einen Arbeitnehmer, der im Wohn-
sitzstaat Telearbeit im umfang von mehr als 
40 % verrichtet. Allerdings kann auch dieser 
Arbeitnehmer eine Ausnahme beantragen, auf 
die er aber im Gegensatz zu einem unter punkt 
a) genannten Arbeitnehmer keinen Rechtsan-
spruch hat, selbst wenn die Voraussetzungen 
erfüllt sind.

Mit Wirkung zum 1. März 2023 hat die Tschechische Republik zwei neue Rahmenver-
einbarungen, und zwar mit Deutschland und Österreich abgeschlossen. Sie betreffen 
grenzüberschreitende Telearbeit im Sinne von Artikel 16 Absatz 1 der Verordnung (eG) 
nr. 883/2004, wonach Ausnahmevereinbarungen im Interesse bestimmter personen-
gruppen möglich sind, wenn die zuständigen behörden der vertragsschließenden (Mit-
glied-)Staaten dies vereinbaren.
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→ Steuern aktuell

kann die Frist, innerhalb der ein Verlustabzug 
zulässig ist, durch die einleitung eines 
Gerichtsverfahrens unterbrochen werden?

von Jakub Šotník
Rödl & partner prag

Das Oberste Verwaltungsgericht entschied über ein 
interessantes Thema - den Verlustabzug. es wur-
de geprüft, ob die in den Veranlagungszeiträumen 
2007 und 2008 entstandenen Steuerverluste erst 
bei erstellung der körperschaftsteuererklärungen 
für die Veranlagungszeiträume 2014 und 2015 ab-
gezogen werden können. nach dem Steuerrecht 
war der Abzug der Steuerverluste für die Veranla-
gungszeiträume 2007 und 2008 spätestens in den 
Veranlagungszeiträumen 2012 bzw. 2013 möglich.
 Die entscheidung in dieser Rechtssa-
che war dadurch erschwert, dass die in den Veran-
lagungszeiträumen 2007 und 2008 entstandenen 
Steuerverluste erst durch Steuerbescheide festge-
setzt wurden, die nach den Jahren 2012 bzw. 2013 
erlassen wurden, d.h. nach Ablauf der fünfjährigen 
Frist für den Verlustabzug. Der Verzug ist darauf 

zurückzuführen, dass über die höhe der Steuer-
verluste Verwaltungsgerichte entscheiden muss-
ten. Daher wurden die Steuerverluste für 2007 und 
2008 erst in den Veranlagungszeiträumen 2014 
und 2015 abgezogen. 
 Dieser Abzug wurde jedoch sowohl 
durch das Finanzamt als auch durch das bezirks-
gericht als unzulässig abgewiesen. Anschließend 
strebte die Gesellschaft mit einer beim Obersten 
Verwaltungsgericht eingereichten Anfechtungskla-
ge den Verlustabzug in den Veranlagungszeiträu-
men 2014 und 2015 an. 
 Die Gesellschaft hat betont, dass sie 
den Verlustabzug in den Veranlagungszeiträumen 
2012 bzw. 2013 nicht vornehmen konnte, da die 
Steuerverluste in diesen Veranlagungszeiträumen 
noch nicht festgesetzt wurden. Da die entspre-
chenden Steuerbescheide erst im Zeitpunkt erlas-
sen wurden, in dem der Verlustabzug nach Ablauf 
der fünfjährigen Frist nicht mehr vorgenommen 

Anträge auf Ausnahme gemäß den genannten Rah-
menvereinbarungen können für bis zu zwei Jahre in 
die Zukunft gestellt werden, und zwar bei der zu-
ständigen einrichtung des Mitgliedstaates, dessen 
Rechtsvorschriften der Arbeitnehmer unterworfen 
werden möchte. ein Antrag auf eine Ausnahme 
kann auch wiederholt gestellt werden.
 In der Tschechischen Republik kann 
der Antrag auf eine Ausnahme gemäß der entspre-
chenden Rahmenvereinbarung bei dem örtlich 
zuständigen Träger der Sozialversicherung – der 
ČSSZ – gestellt werden. Wenn die Voraussetzun-
gen für die Anwendbarkeit der tschechischen 
Rechtsvorschriften nach der Rahmenvereinbarung 
erfüllt sind, stellt die ČSSZ eine A1-bescheinigung 
aus.

kontakt für weitere Informationen

Das Oberste Verwaltungsgericht entschied vor kurzem über die Frage, ob die einleitung 
eines Gerichtsverfahrens über die höhe des Steuerverlustes den lauf der fünfjährigen 
Frist unterbrechen kann, innerhalb der ein Verlustabzug zulässig ist. Das urteil des 
Obersten Verwaltungsgerichtes knüpft an die bisherige Rechtsprechung über Verlust-
abzüge, die viele strittige Fragen weitgehend geklärt hat Trug auch das jüngste urteil 
zur klärung eines Verlustabzugs bei?

JuDr. Thomas britz
advokát und Rechtsanwalt
Associate partner 
T +420 236 163 770 
thomas.britz@roedl.com
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nachdem der Rat der europäischen union eine 
aktuelle eu-liste nicht kooperativer länder 
und Gebiete für Steuerzwecke veröffentlich-
te, wurde diese liste ende Februar 2023 auch 
durch das tschechische Finanzministerium 
aktualisiert. Auf die liste nicht kooperativer 
länder wurde am 21. Februar 2023 Russland 
gesetzt. Steuerliche konsequenzen dieses 
Schrittes sind in den folgenden Absätzen dar-
gestellt: 

a)  Sollte Russland in der eu-blacklist auch 
ende 2023 stehen, müssen tschechische 
kapital- und personengesellschaften, deren 
mittelbare oder unmittelbare beteiligung 
an Stimmrechten oder am Stammkapital 

einer russischen kapital- und personenge-
sellschaft 50 % übersteigt bzw. an die mehr 
als 50% der Gewinne ausgeschüttet werden 
können, Dividendenerträge von ihrer russi-
schen „Tochtergesellschaft“ bei ermittlung 
ihrer körperschaftsteuer (körperschaftsteu-
er der tschechischen „Muttergesellschaft“) 
berücksichtigen. Die cFc-Grundsätze wer-
den somit strikter angewandt. 

b)  Des Weiteren können die nach diesem Tag 
erfolgten Zahlungen an russische assozi-
ierte unternehmen der Meldepflicht nach 
DAc6 unterliegen. Dabei müssen Zahlun-
gen aus Tschechien nach Russland (nicht 
umgekehrt) vorliegen, die die tschechische 

→ Steuern aktuell

Tschechien setzt Russland auf die eu-blacklist
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werden konnte, hielt die Gesellschaft die Ausle-
gung des Finanzamtes für absurd. Die Gesellschaft 
war der Auffassung, dass der lauf der fünfjährigen 
Frist für den Verlustabzug nicht im Veranlagungs-
zeitraum beginnen soll, in dem der Steuerverlust 
entstanden ist, sondern in dem der Steuerverlust 
festgesetzt wurde. Darüber hinaus hat die Gesell-
schaft betont, dass durch die bei Verwaltungsge-
richten eingeleiteten Gerichtsverfahren über die 
höhe der Steuerverluste für die Jahre 2007 und 
2008 die fünfjährige materiell-rechtliche Frist für 
den Verlustabzug nach § 41 des Verwaltungsver-
fahrensgesetzes nicht begann, zu laufen. 
 Das Oberste Verwaltungsgericht lehn-
te die Argumente der Gesellschaft ab. es sei un-
bestreitbar, dass ein Steuerverlust bei ermittlung 
des Gesamtbetrags der einkünfte in unmittelbar 
folgenden fünf Veranlagungszeiträumen abgezo-
gen werden darf. Der Zeitpunkt (das Datum) des 
erlasses des Steuerbescheides sei dabei nicht 
maßgebend. Das Oberste Verwaltungsgericht hat 
somit bestätigt, dass die Steuerverluste für die 
Veranlagungszeiträume 2007 und 2008 spätestens 
in den Veranlagungszeiträumen 2012 bzw. 2013 ab-
gezogen werden durften. 
 Zu den Argumenten der Gesellschaft, 
dass die Frist für den Verlustabzug während des 
Gerichtsverfahrens unterbrochen werden sollte, 
erklärte das Oberste Verwaltungsgericht, dass § 41 
des Verwaltungsverfahrensgesetzes insbesondere 

auf Fristen anzuwenden sei, die das erlöschen der 
Ansprüche auf Steuerfestsetzung oder nachver-
steuerung regeln. Die Frist für den Verlustabzug, 
die durch eSTG geregelt wird, ist jedoch nicht als 
nicht die Frist für das erlöschen der Ansprüche auf 
Steuerfestsetzung im eigentlichen Sinne des Wor-
tes zu betrachten, sondern bestimmt die Veranla-
gungszeiträume, innerhalb denen ein Verlustabzug 
vorgenommen werden kann. Aus diesem Grunde 
wurde dieses Argument der Gesellschaft abgewie-
sen. 
 In diesem Zusammenhang stellen sich 
zahlreiche weitere Fragen, von denen die vielleicht 
dringlichste die Frage ist, was die Gesellschaften 
in solchen Fällen tun sollen, um zu vermeiden, 
dass die Verlustvorträge verfallen.

kontakt für weitere Informationen

Mgr. Jakub Šotník 
advokát
(Rechtsanwalt cZ)
Associate partner 
T +420 236 163 210 
jakub.sotnik@roedl.com
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von Ivan brož
Rödl & partner prag 

Das Institut für buchhal-
ter hat ein weiteres Gut-
achten – das Gutachten 
I-48 – erlassen, das die 
bewertung von Vermö-
gensgegenständen und 
Schulden beim erwerb 
eines unternehmens oder 
eines unternehmenstei-
les betrifft. Aus dem Gut-
achten ist es ersichtlich, 

dass ein Wahlrecht zwischen der bilanzierung als 
Goodwill oder als Geschäfts- und Firmenwert de 
facto nicht besteht – der unterschiedsbetrag zwi-
schen buch- und Teilwerten ist beim erwerb eines 
unternehmens oder eines unterneh mensteiles als 
Goodwill zu bilanzieren.
 Das Gutachten bringt eine lösung für 
vier allgemeine Fragen, die in diesem Zusammen-
hang zu beantworten sind: 

a)  unter welchen Voraussetzungen ist der unter-
schiedsbetrag zwischen buch- und Teilwerten 
als Goodwill zu bilanzieren

b)  Wann sollte der Wertansatz des Verkäufers fort-
geführt und als Geschäfts- und Firmenwert bi-
lanziert werden

c)  nach welchen Grundsätzen ist die Abschrei-
bungsdauer des Goodwills bzw. des Geschäfts- 
und Firmenwertes festzusetzen 

d)  In welchen Fällen sind latente Steuern zu er-
rechnen. 

Das Gutachten bevorzugt nicht die bilanzierung als 
Geschäfts- und Firmenwert, sondern die bilanzie-
rung als Goodwill, der ein den tatsächlichen Ver-
hältnissen entsprechendes bild der Vermögens-, 
Finanz- und ertragslage objektiv vermittelt. Die bi-
lanzierung als Geschäfts- und Firmenwert ist nach 
dem Gutachten nur dann vorzunehmen, wenn sich 
die ermittlung der Teilwerte der einzelnen Vermö-
gensgegenstände bzw. Schulden des erworbenen 
unternehmens oder unternehmensteiles als nicht 
effizient erweist. 

Gesellschaft als betriebsausgabe abziehen 
kann. Die Meldepflicht muss bereits im lau-
fe des Jahres innerhalb von relativ kurzen 
Fristen erfüllt werden. 

Im herbst soll auf die eu-blacklist auch bela-
rus gesetzt werden. 

kontakt für weitere Informationen

Mgr. kateřina Jordanovová, ll.M.
katerina.jordanovova@roedl.com

Ing. Mgr. Veronika Dudková
veronika.dudkova@roedl.com

→ Steuern aktuell

Gutachten des Tschechischen Instituts 
für buchhalter I-48: bewertung von 
Vermögensgegenständen und Schulden 
beim erwerb eines unternehmens oder eines 
unternehmensteiles

ende letzten Jahres hat der Gerichtshof der europäischen union sein urteil in der 
Rechtssache c-247/21, luxury Trust Automobil Gmbh, gefällt. beurteilt wurden die 
pflichtangaben einer Rechnung, die vom ersten Abnehmer bei einem Dreiecksgeschäft 
ausgestellt wurde. Obwohl die pflichtangaben von Rechnungen als wenig interessantes 
Thema erscheinen können, aus denen keine hohen steuerlichen Risiken drohen soll-
ten, überzeugt uns dieses urteil vom Gegenteil.

kein Wahlrecht zwischen 
einem Goodwill und einem 

Geschäfts- und Firmenwert 
– es wird die bilanzierung als 

Goodwill bevorzugt.
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entsteht durch ermittlung der Teilwerte der einzel-
nen Vermögensgegenstände ein negativer Good-
will, sollte sorgfältig geprüft werden, ob der erwerb 
vorteilhaft ist und der unternehmenswert bei einer 
einbringung oder einer umwandlung richtig ist. 
 Die Abschreibungsdauer des Goodwills 
sollte der Dauer, während der ein wirtschaftlicher 
nutzen aus dem Geschäft, durch das der Goodwill 

entstanden ist, erwartet 
wird entsprechen (in be-
gründeten Fällen ist auch 
eine Abschreibungsdauer 
von mehr als 120 Mona-
ten zulässig – eine länge-
re Abschreibungsdauer 
als nach § 56 Abs. 2 der 
Durchführungsverord-
nung nr. 500/2002 Gbl.). 

Die Abschreibungsdauer des Geschäfts- und Fir-
menwertes – sollte er in Ausnahmefällen bilan-
ziert werden – sollte der Abschreibungsdauer der 
jeweiligen Vermögensgegenstände des Anlagever-
mögens entsprechen. es sollte selbstverständlich 
geprüft werden, ob nicht eine Wertminderung des 
Goodwills oder des Geschäfts- und Firmenwerts 
droht. 
 Das Gutachten spricht kurz auch laten-
te Steuern an. latente Steuern sind bei umwand-
lungen und einbringungen, bei denen der steuer-
rechtliche Wertansatz der Vermögensgegenstände 

und Schulden unverändert bleibt, abzugrenzen. 
beim erwerb eines unternehmens sind die laten-
ten Steuern dem gegenüber nicht zu bilanzieren. 
 Im Gutachten wird u.a. die fragwürdige 
Anforderung des Rechnungslegungsstandards 011 
kommentiert, nach dem Rückstellungen und Wert-
berichtigungen beim Verkauf eines unternehmens 
oder eines unternehmensteiles aufzulösen sind, 
obwohl die Risiken, für welche diese Rückstellun-
gen gebildet wurden, vom kaufpreis für das unter-
nehmen abgezogen wurden und sie neu zu bilden 
sind. plausibel wäre es, die beim Verkäufer bilan-
zierten Rückstellungen beim Wertansatz der zu er-
werbenden Vermögensgegenstände abz. Schulden 
zu berücksichtigen, wodurch sie sich auf die höhe 
des Goodwills (bzw. auf die höhe des Geschäfts- 
und Firmenwertes) auswirken würden.

kontakt für weitere Informationen

entsteht ein negativer 
Goodwill, ist der 

Wertansatz der einzelnen 
Vermögensgegenstände 

sorgfältig zu prüfen.

Ing. Ivan brož
Auditor 
partner 
T +420 236 163 370
ivan.broz@roedl.com 
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